
 

 

 

Ausserordentliche Gemeindeversammlung Kandergrund vom 

20. Januar 2012 

 

Pressemitteilung 

 

Blausee AG kann weiterplanen 

 

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Kandergrund habe n 

die Überbauungsordnung Blausee beschlossen und drei  

Kredite für Brückenneubauten gutgeheissen. 

 

UeO Nr. 8 Blausee (Annahme) 

Die Blausee AG kann ihre Ausbaupläne zuversichtlich 

weiterführen: Die Stimmberechtigten haben der Ausscheidung 

der Überbauungsordnung Blausee mit grossem Mehr 

zugestimmt. Die UeO schafft günstige Voraussetzungen für den 

Gewerbebetrieb und stellt eine angemessene 

Betriebsentwicklung sicher. Zukünftige 

Baubewilligungsverfahren sind nach wie vor für jeden Ausbau 

notwendig, können aber ohne Ausnahmebewilligung für das 

Bauen ausserhalb der Bauzone abgewickelt werden. Die 

Unterlagen der UeO gehen nun zur Genehmigung an das 

kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung. Dieses wird 

auch über die drei hängigen Einsprachen entscheiden. 

 

Brücken 

Vier Brücken, die im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 

Kandergrund liegen, sind durch das Hochwasser vom 10. Oktober 

2011 weggerissen oder so stark beschädigt worden, dass sie 

ersetzt werden müssen. Für drei dieser Brücken hat die 

Gemeindeversammlung die nötigen Bruttokredite gutgeheissen: 

- Brücke Kander Underem Büel, Fr. 680‘000.-- 

- Brücke Erlebrünni Schulhausstrasse Mitholz, Fr. 178‘000.-- 

- Brücke Kander Tiefenmatti/Hundsprung, Fr. 250‘000.-- 

Die Brücke über den Stägebach im Müllerli muss ebenfalls neu 

gebaut werden. Da der Neubau mit dem laufenden 

Renaturierungsprojekt des Stägebachs koordiniert werden muss, 

sind die Kosten noch nicht bekannt und das Geschäft musste 

zurückstellt werden. Bis eine definitive Lösung realisiert werden 

kann, wird die Gemeinde einen Notsteg errichten und die 



Erschliessung des hintenliegenden Landes mittels Notstrasse 

prüfen. 

 

*** 

 

Kandergrund, 20. Januar 2012 

Martin Trachsel, Gemeindeschreiber 

 

Rückfragen an Gemeindeverwaltung Kandergrund 

Tel. 033 672 13 10,  

Fax 033 672 13 19 oder  

E-Mail trachsel@kandergrund.ch  


